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"Unfallfeste Position" und Erstattungsanspruch des                   
Unfallverletzten für RV-Beiträge - Anmerkung zum BGH-Urteil vom      
09.05.1995 - VI ZR 124/94 - 
 
"Unfallfeste Position" und Erstattungsanspruch des                   
Unfallverletzten für RV-Beiträge (§ 62 SGB VI; §§ 116, 119 SGB X);   
hier: Anmerkung zum BGH-Urteil vom 09.05.1995 - VI ZR 124/94 - vom   
      Thomas Hild-Füllenbach, Frankfurt a.M. in                      
      "Die Sozialversicherung" 8/1995, S. 224                        
Der BGH hat mit Urteil vom 09.05.1995 - VI ZR 124/94 - (vgl.         
HVBG-INFO 1995, S. 1875-1879) folgendes entschieden:                 
Leitsatz:                                                            
Der Beitragserstattungsanspruch des Verletzten, der nach             
§ 119 SGB X auf den Rentenversicherungsträger übergeht, wird nicht   
dadurch berührt, daß der Verletzte infolge des Unfalls neben der     
Erwerbsunfähigkeitsrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung     
eine Verletztenrente aus der gesetzlichen Unfallversicherung         
erhält, die ihn auch nach dem Erreichen der Altersgrenze absichert.  
 

 

 


